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(54) Faltschachtel

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Falt-
schachtel zur Aufbewahrung und dosierten Abgabe von
Waren umfassend ein Außenschachtelteil (12) und ein
Innenschachtelteil (14), wobei das Außenschachtelteil
(12) und das Innenschachtelteil (14) verschiebbar zuein-
ander angeordnet sind, derart, dass bei einem Verschie-
ben des Innenschachtelteils (14) relativ zum Außen-
schachtelteil (12) mindestens eine Öffnung (48) in einer
Innenbodenwand (36) des Innenschachtelteils (14) mit
mindestens einer Öffnung (26) in einer Außenboden-
wand (16) des Außenschachtelteils (12) zumindest teil-

weise unter Bildung einer Abgabeöffnung für die dosierte
Abgabe von Waren zur Deckung kommt und das Ver-
schieben des Innenschachtelteils (14) relativ zum Au-
ßenschachtelteil (12) entgegen einer Federkraft erfolgt.
Dabei bilden das Außenschachtelteil (12) und das Innen-
schachtelteil (14) einen gemeinsamen Aufnahmeraum
(62) für die aufzubewahrenden Waren aus und sind in
einem gemeinsamen Eckbereich (64) gelenkig miteinan-
der verbunden. Die Erfindung betrifft weiterhin einen Zu-
schnitt zur Herstellung einer Faltschachtel zur Aufbe-
wahrung und dosierten Abgabe von Waren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Falt-
schachtel zur Aufbewahrung und dosierten Abgabe von
Waren umfassend ein Außenschachtelteil und ein Innen-
schachtelteil, wobei das Außenschachtelteil und das In-
nenschachtelteil verschiebbar zueinander angeordnet
sind, derart, dass bei einem Verschieben des Innen-
schachtelteils relativ zum Außenschachtelteil minde-
stens eine Öffnung in einer Innenbodenwand des Innen-
schachtelteils mit mindestens einer Öffnung in einer Au-
ßenbodenwand des Außenschachtelteils zumindest teil-
weise unter Bildung einer Abgabeöffnung für die dosierte
Abgabe von Waren zur Deckung kommt und das Ver-
schieben des Innenschachtelteils relativ zum Außen-
schachtelteil entgegen einer Federkraft erfolgt. Die Er-
findung betrifft weiterhin einen Zuschnitt zur Herstellung
einer Faltschachtel zur Aufbewahrung und dosierten Ab-
gabe von Waren.
[0002] Eine derartige Faltschachtel ist aus der CH 473
012 bekannt. Dabei ist in einem Außenschachtelteil ein
Innenschachtelteil verschiebbar angeordnet, wobei das
Innenschachtelteil durch Federwirkung in eine Endlage
gedrückt wird, aus welcher er entgegen der Federwir-
kung in eine Lage verschiebbar ist, in welcher eine Ent-
nahmeöffnung des Innenschachtelteils mit einer entspre-
chenden Öffnung des Außenschachtelteils überein-
stimmt. Nachteilig an dieser bekannten Faltschachtel ist
jedoch, dass diese aus zwei komplett ausgebildeten
Schachtelteilen besteht. Dies bedeutet, dass lediglich ein
Aufbewahrungsraum des Innenschachtelteils zur Auf-
nahme von Waren vorgesehen ist. Zudem wird durch die
Anordnung eines Federelements in einem separaten
Raum innerhalb des Außenschachtelteils die Falt-
schachtel insgesamt großvolumig ausgebildet. Aller-
dings steht nur ein Teil dieses Volumens, nämlich der
erwähnte Aufnahmebereich des Innenschachtelteils zur
Aufnahme von Waren zur Verfügung. Des Weiteren ist
die bekannte Konstruktion konstruktiv aufwändig.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Faltschachtel der eingangs genannten Art be-
reitzustellen, welche einfach herzustellen und leicht be-
tätigbar ist sowie ein vergrößertes Aufnahmevolumen für
Waren bereitstellt.
[0004] Es ist weiterhin Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen gattungsgemäßen Zuschnitt zur Herstel-
lung einer Faltschachtel bereitzustellen, welcher einfach
herzustellen ist und ein vergrößertes Aufnahmevolumen
für Waren der fertigen Faltschachtel bereitstellt.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgaben dienen eine Falt-
schachtel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ein
Zuschnitt mit den Merkmalen des Anspruchs 9.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Faltschachtel und des erfindungsgemäßen
Zuschnitts sind in den jeweiligen Unteransprüchen be-
schrieben.
[0007] Eine erfindungsgemäße Faltschachtel zur Auf-
bewahrung und dosierten Abgabe von Waren umfasst

ein Außenschachtelteil und ein Innenschachtelteil, wobei
das Außenschachtelteil und das Innenschachtelteil ver-
schiebbar zueinander angeordnet sind, derart, dass bei
einem Verschieben des Innenschachtelteils relativ zum
Außenschachtelteil mindestens eine Öffnung in einer In-
nenbodenwand des Innenschachtelteils mit mindestens
einer Öffnung in einer Außenbodenwand des Außen-
schachtelteils zumindest teilweise unter Bildung einer
Abgabeöffnung für die dosierte Abgabe von Waren zur
Deckung kommt. Das Verschieben des Innenschachtel-
teils erfolgt dabei relativ zum Außenschachtelteil entge-
gen einer Federkraft. Des Weiteren bilden das Außen-
schachtelteil und das Innenschachtelteil einen gemein-
samen Aufnahmeraum für die aufzubewahrenden Wa-
ren und sind in einem gemeinsamen Eckbereich gelenkig
miteinander verbunden. Durch die Ausbildung eines ge-
meinsamen Aufnahmeraums durch das Außenschach-
telteil und das Innenschachtelteil wird erfindungsgemäß
ein vergrößertes Aufnahmevolumen für Waren bereitge-
stellt. Durch die gelenkige Verbindung der beiden
Schachtelteile in einem gemeinsamen Eckbereich ist die
Faltschachtel leicht, insbesondere auch einhändig zu be-
dienen. Zudem kann die erfindungsgemäße Faltschach-
tel einfach hergestellt werden, da hierfür nur ein Zusam-
menfalten einfacher Grundzuschnitte notwendig ist.
[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Faltschachtel sind das Außenschachtel-
teil und das Innenschachtelteil mittels einer an einer Dek-
kelwand des Außenschachtelteils angelenkten Verbin-
dungslasche, die an einer Rückwand des Innenschach-
telteils befestigt ist, verbunden. Dadurch ergibt sich eine
einfach herzustellende, sichere Gelenkverbindung zwi-
schen dem Außenschachtelteil und dem Innenschach-
telteil. Es ist aber auch möglich, dass das Außenschach-
telteil und das Innenschachtelteil mittels einer Drehge-
lenkverbindung miteinander verbunden sind.
[0009] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Faltschachtel umfasst das Außen-
schachtelteil die Außenbodenwand und die der Außen-
bodenwand gegenüberliegende Deckelwand sowie mit
der Außenbodenwand über Biegelinien verbundene Au-
ßenseitenwände und eine Rückwand, die zwischen den
Außenseitenwänden angeordnet ist. Das Innenschach-
telteil umfasst dabei die Innenbodenwand sowie mit der
Innenbodenwand über Biegelinien verbundene Innen-
seitenwände und ebenfalls eine Rückwand. Durch diese
Ausgestaltung des Außenschachtelteils und des Innen-
schachtelteils ergibt sich ein gemeinsames Aufnahme-
volumen für Waren innerhalb der Faltschachtel. Dabei
ist es möglich, dass die Innenseitenwände derart ausge-
bildet sind, dass sie bei einer maximalen Verschiebung
des Innenschachtelteils relativ zum Außenschachtelteil
an den Innenseiten der Deckelwand oder einer mit der
Deckelwand verbundenen Klebelasche sowie der Rück-
wand des Außenschachtelteils oder einer mit der Rück-
wand verbundenen Klebelasche anliegen und vor Errei-
chen dieses Zustands sowie im nicht-bewegten Zustand
der Faltschachtel nicht an den Innenseiten der Deckel-
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wand oder der genannten Klebelasche und der Rück-
wand des Außenschachtelteils oder den genannten Kle-
belaschen anliegen und somit zumindest teilweise davon
beabstandet sind. Dadurch wird ein definiertes Verschie-
ben des Innenschachtelteils relativ zum Außenschach-
telteil möglich. Je nach Ausgestaltung der Innenseiten-
wände wird ein Verschiebeweg des Innenschachtelteils
innerhalb des Außenschachtelteils definiert.
[0010] So können beispielsweise die Innenseitenwän-
de im Bereich zwischen der Deckelwand und der Rück-
wand des Außenschachtelteils abgerundet ausgebildet
sein. Es ist auch möglich, dass die Innenseitenwände im
Bereich der Deckelwand des Außenschachtelteils länger
ausgebildet sind als in dem mit der Bodenwand des In-
nenschachtelteils verbundenen Bereich. Des Weiteren
besteht die Möglichkeit, dass die Außenseitenwände in
dem mit der Deckelwand des Außenschachtelteils ver-
bundenen Bereich länger ausgebildet sind als in dem mit
der Bodenwand des Außenschachtelteils verbundenen
Bereich. Schließlich kann mindestens eine Außenseiten-
wand an den der Rückwand gegenüberliegenden Seiten
mindestens eine Ausbuchtung aufweisen. Durch die
Vielzahl der Ausgestaltungsmöglichkeiten ist es erfin-
dungsgemäß möglich, individuelle Verpackungseinhei-
ten zu schaffen, die insbesondere auf die Form und Natur
der aufzubewahrenden Waren Rücksicht nimmt.
[0011] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Faltschachtel ist zur Erzielung der
Federkraft beziehungsweise einer Federwirkung minde-
stens ein biegsames, streifenartiges Element mit der In-
nenseite der Bodenwand des Innenschachtelteils ver-
bunden, derart, dass zumindest bei einem Verschieben
des Innenschachtelteils relativ zum Außenschachtelteil
ein Ende des streifenartigen Elements an einer Innen-
seite der Rückwand des Außenschachtelteils oder einer
Innenseite einer mit der Rückwand verbundenen Klebe-
lasche anliegt und unter Erzeugung einer der Verschie-
bung entgegengerichteten Federkraft gebogen wird.
Durch eine derartige Ausgestaltung wird ein konstruktiv
einfach herzustellendes Federelement zur Erzielung der
Federkraft beziehungsweise einer Federwirkung bereit-
gestellt. Das streifenartige Element kann dabei als se-
parates Element oder einstückig mit der Innenseite der
Bodenwand des Innenschachtelteils ausgebildet sein.
Insbesondere kann das streifenartige Element aus Pa-
pier, Karton, einem gummiartigen Material oder Kunst-
stoff bestehen. Für den Fall, dass das Innenschachtelteil
und streifenartige Element aus demselben Material be-
stehen, kann das Innenschachtelteil mit dem streifenar-
tigen Element einstückig aus einem Zuschnitt hergestellt
werden.
[0012] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Faltschachtel bestehen das Außen-
schachtelteil und/oder das Innenschachtelteil aus Pa-
pier, Karton, Kunststoff oder einer Kombination dieser
Materialien. Dadurch ist es erfindungsgemäß möglich,
jeweils geeignete Materialien für spezifische Anwen-
dungszwecke zu verwenden.

[0013] Ein erfindungsgemäßer Zuschnitt zur Herstel-
lung einer Faltschachtel zur Aufbewahrung und dosier-
ten Abgabe von Waren umfasst ein erstes Zuschnittele-
ment zur Ausbildung eines Außenschachtelteils, wobei
das Außenschachtelteil eine Außenbodenwand und über
Biegelinien mit der Außenbodenwand verbundene Au-
ßenseitenwände sowie eine Deckelwand, die über eine
weitere, parallel zu den genannten Biegelinien verlau-
fende Biegelinie mit der Außenseitenwand verbunden ist
und eine Rückwand, die über eine weitere, senkrecht zu
den genannten Biegelinien verlaufene Biegelinie mit der
Außenseitenwand verbunden ist. Des Weiteren umfasst
der Zuschnitt ein zweites Zuschnittselement zur Ausbil-
dung eines Innenschachtelteils, wobei das Innenschach-
telteil eine Innenbodenwand sowie mit der Innenboden-
wand über Biegelinien verbundene Innenseitenwände
und eine Rückwand, die über eine weitere, senkrecht zu
den genannten Biegelinien verlaufende Biegelinie mit
der Innenseitenwand verbunden ist. Des Weiteren um-
fasst der Zuschnitt ein drittes Zuschnittelement zur Aus-
bildung von mindestens einem streifenartigen Element.
Das dritte Zuschnittelement kann dabei als separates
Element oder einstückig mit dem zweiten Zuschnittele-
ment ausgebildet sein. Derartige erfindungsgemäße Zu-
schnitte können einfach hergestellt werden und stellen
im zusammengefalteten Zustand eine Faltschachtel be-
reit, die ein vergrößertes Aufnahmevolumen für Waren
aufweist. Die Zuschnittselemente können dabei aus Pa-
pier, Karton, Kunststoff oder einer Kombination dieser
Materialien bestehen.
[0014] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschrei-
bung des in den Figuren dargestellten Ausführungsbei-
spiels. Es zeigen

Figur 1 eine schematisch dargestellte seitliche An-
sicht von unten auf eine erfindungsgemäßen
Faltschachtel;

Figur 2 eine schematische Darstellung der Einzelele-
mente der erfindungsgemäßen Faltschachtel
gemäß Figur 1;

Figur 3 eine schematische Schnittdarstellung der er-
findungsgemäßen Faltschachtel gemäß Figur
1; und

Figur 4 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zuschnitts.

[0015] Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Faltschachtel 10 zur Aufbewahrung und dosierten
Abgabe von Waren. Die Faltschachtel 10 umfasst dabei
ein Außenschachtelteil 12 und ein Innenschachtelteil 14,
wobei das Außenschachtelteil 12 und das Innenschach-
telteil 14 verschiebbar zueinander angeordnet sind, der-
art, dass bei einem Verschieben des Innenschachtelteils
14 relativ zum Außenschachtelteil 12 eine Öffnung 48
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(vergleiche auch Figuren 2 und 3) in einer Innenboden-
wand 36 des Innenschachtelteils 14 mit einer Öffnung
26 in einer Außenbodenwand 16 des Außenschachtel-
teils 12 zumindest teilweise unter Bildung einer Abgabe-
öffnung für die dosierte Abgabe der Waren zur Deckung
kommt. Das Außenschachtelteil 12 und das Innen-
schachtelteil 14 bilden dabei einen gemeinsamen Auf-
nahmeraum 62 (vergleiche auch Figur 3) für die aufzu-
bewahrenden Waren aus. Man erkennt, dass das Au-
ßenschachtelteil 12 und das Innenschachtelteil 14 in ei-
nem gemeinsamen Eckbereich 64 gelenkig miteinander
verbunden sind. In dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist hierfür das Außenschachtelteil 12 und das In-
nenschachtelteil 14 mittels einer an einer Deckelwand
22 des Außenschachtelteils 12 angelenkten Verbin-
dungslasche 34, die an einer Rückwand 42 des Innen-
schachtelteils 14 befestigt ist, verbunden. Dadurch ergibt
sich eine gelenkige Verbindung zwischen dem Außen-
schachtelteil 12 und dem Innenschachtelteil 14 in dem
gemeinsamen Eckbereich 64.
[0016] Des Weiteren erkennt man, dass das Außen-
schachtelteil 12 die Außenbodenwand 16 und die der
Außenbodenwand 16 gegenüberliegende Deckelwand
22 sowie mit der Außenbodenwand 16 über Biegelinien
66, 68 verbundene Außenseitenwände 18, 20 (verglei-
che auch Figur 2) und eine Rückwand 24 umfasst. Die
Rückwand 24 ist dabei zwischen den Außenseitenwän-
den 18, 20 angeordnet. Des Weiteren wird deutlich, dass
das Innenschachtelteil 14 die Innenbodenwand 36 sowie
mit der Innenbodenwand 36 über Biegelinien 82, 84 ver-
bundene Innenseitenwände 38, 40 (vergleiche auch Fi-
gur 2) und die Rückwand 42 umfasst. In dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel sind sowohl das Außenschach-
telteil 12 und das Innenschachtelteil 14 aus Karton ge-
fertigt.
[0017] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung der
Einzelelemente der Faltschachtel 10 gemäß Figur 1,
nämlich das Außenschachtelteil 12 und das Innen-
schachtelteil 14. Man erkennt, dass das Außenschach-
telteil 12 und das Innenschachtelteil 14 derart ausgebil-
det sind, dass die Innenseitenwände 38, 40 in den durch
das Außenschachtelteil 12 gebildeten Innenraum ein-
greifen können. Dabei liegen die Innenseitenwände 38,
40 an den Innenseiten der Außenseitenwände 18, 20 an.
Des Weiteren erkennt man, dass die Innenseitenwände
38, 40 im Bereich zwischen der Deckelwand 22 und der
Rückwand 24 des Außenschachtelteils 12 - im zusam-
mengebauten Zustand der Faltschachtel 10 - abgerundet
ausgebildet ist. Des Weiteren erkennt man, dass die In-
nenseitenwände 38, 40 im Bereich der Deckelwand 22
des Außenschachtelteils 12  wiederum bezogen auf
den zusammengebauten Zustand der Faltschachtel 10
 länger ausgebildet sind als in dem mit der Bodenwand
36 des Innenschachtelteils 14 verbundenen Bereich.
Auch die Außenseitenwände 18, 20 sind in dem mit der
Deckelwand 22 des Außenschachtelteils 12 verbunde-
nen Bereich länger ausgebildet als in dem mit der Bo-
denwand 16 des Außenschachtelteils 12 verbundenen

Bereich. Dabei erkennt man, dass die Außenseitenwän-
de 18, 20 an den der Rückwand 24 gegenüberliegenden
Seiten eine formgleich ausgebildete Ausbuchtung auf-
weisen. Die Ausbuchtungen erleichtern das Verschieben
beziehungsweise Eindrücken des Innenschachtelteils
14 in das Außenschachtelteil 12 (vergleich auch Figur 1).
[0018] Figur 3 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung der Faltschachtel 10 gemäß Figur 1. Für die Schnitt-
darstellung wurde die Außenseitenwand 20 des Außen-
schachtelteils 12 entfernt. Die Faltschachtel 10 ist - wie
auch in Figur 1 - in einem nichtzusammengedrückten
Zustand dargestellt. Man erkennt, dass die Innenseiten-
wände 38, 40 (Innenseitenwand 38 und Außenseiten-
wand 20 zum Zwecke der Schnittdarstellung ebenfalls
nicht dargestellt) derart ausgebildet sind, dass sie bei
einer maximalen Verschiebung des Innenschachtelteils
14 relativ zum Außenschachtelteil 12 an den Innenseiten
der Deckelwand 22 beziehungsweise einer mit der Dek-
kelwand 22 verbundenen Klebelasche 78 anliegen. In
diesem Zustand liegen die Innenseitenwände 38, 40 zu-
dem an der Rückwand 24 des Außenschachtelteils 12
oder einer mit der Rückwand verbundenen Klebelasche
28, 30, 32 an. Vor Erreichen dieses Zustands sowie im
nicht-bewegten Zustand der Faltschachtel 10 - wie in Fi-
gur 3 dargestellt - liegen die Innenseitenwände 38, 40
nicht an den Innenseiten der Deckelwand 22 oder der
Klebelasche 78 sowie der Rückwand 24 oder den Kle-
belaschen 28, 30, 32 des Außenschachtelteils 12 an und
sind davon beabstandet.
[0019] Des Weiteren erkennt man, dass zur Erzielung
der Federkraft beziehungsweise einer Federwirkung ein
biegsames, streifenartiges Element 50 mit der Innenseite
der Bodenwand 36 des Innenschachtelteils 14 verbun-
den ist, derart, dass zumindest bei einem Verschieben
des Innenschachtelteils 14 relativ zum Außenschachtel-
teil 12 eine Ende 92 des streifenartigen Elements 50 an
einer Innenseite der Rückwand 24 des Außenschachtel-
teils 12 oder einer Innenseite einer mit der Rückwand 24
verbundenen Klebelasche 28, 32 anliegt und unter Er-
zeugung einer der Verschiebung entgegengerichteten
Federkraft gebogen wird. In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist das streifenartige Element 50 bereits
im nichtzusammengedrückten Zustand der Faltschach-
tel 10 eine Vorspannung auf. Zudem wirkt das Ende 92
des Elements 50 gegen die Klebelasche 32. Bei dem
Zusammendrücken beziehungsweise einem Verschie-
ben des Innenschachtelteils 14 gegenüber dem Außen-
schachtelteil 12 wird das Federelement weiter aufgebo-
gen und erzeugt somit eine Gegenkraft gegen die Rich-
tung des Verschiebens beziehungsweise Zusammen-
drückens. Durch das Verschieben des Innenschachtel-
teils 14 gegenüber dem Außenschachtelteil 12 kommt
die Öffnung 48 der Innenbodenwand 36 mit der Öffnung
26 der Außenbodenwand 16 zur Deckung und erzeugt
somit eine Abgabeöffnung für die dosierte Abgabe von
Waren aus dem Aufnahmeraum 62 der Faltschachtel 10.
Es wird deutlich, dass durch die Ausgestaltung der Falt-
schachtel 10 beziehungsweise des Außenschachtelteils
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12 und des Innenschachtelteils 14 ein gemeinsamer Auf-
nahmeraum 62 gebildet wird.
[0020] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel be-
steht das streifenartige Element 50 aus Kunststoff. Es ist
aber auch möglich, das streifenartige Element 50 aus
Papier, Karton oder einem gummiartigen Material aus-
zubilden. Des Weiteren wird deutlich, dass in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel das streifenartige Ele-
ment 50 als separates Element ausgebildet ist. Es ist
aber auch möglich, das Element 50 einstückig mit der
Innenseite der Bodenwand 36 des Innenschachtelteils
14 auszubilden.
[0021] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Zuschnitts 54 zur Herstellung der Faltschachtel 10
zur Aufbewahrung und dosierten Abgabe von Waren.
Der Zuschnitt 54 umfasst dabei ein erstes Zuschnittsele-
ment 56 zur Ausbildung des Außenschachtelteils 12, wo-
bei das Außenschachtelteil 12 die Außenbodenwand 16
und über die Biegelinien 66, 68 mit der Außenbodenwand
16 verbundene Außenseitenwände 18, 20 sowie eine
Deckelwand 22, die über eine weitere, parallel zu den
Biegelinien 66, 68 verlaufende Biegelinie 74 mit der Au-
ßenseitenwand 20 verbunden ist. Des Weiteren umfasst
das erste Zuschnittelement 56 die Rückwand 24, die über
eine weitere, senkrecht zu den Biegelinien 66, 68 ver-
laufende Biegelinie 70 mit der Außenseitenwand 20 ver-
bunden ist.
[0022] Ein zweites Zuschnittelement 58 dient zur Aus-
bildung des Innenschachtelteils 14, wobei das Innen-
schachtelteil 14 die Innenbodenwand 36 sowie mit der
Innenbodenwand 36 über Biegelinien 82, 84 verbundene
Innenseitenwände 38, 40 und die Rückwand 42, die über
eine weitere, senkrecht zu den Biegelinien 82, 84 ver-
laufende Biegelinie 88 mit der Innenseitenwand 38 ver-
bunden ist.
[0023] Des Weiteren umfasst der Zuschnitt 54 ein drit-
tes Zuschnittelement 60 zur Ausbildung des streifenarti-
gen Elements 50. In diesem Fall bestehen das erste Zu-
schnittelement 56, das zweite Zuschnittelement 58 und
das dritte Zuschnittelement 60 aus dem gleichen Mate-
rial. Bei der Verwendung von unterschiedlichen Materia-
lien für die genannten Zuschnittelemente werden ent-
sprechend separat ausgebildete Zuschnitte benötigt.
Des Weiteren erkennt man, dass in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel das dritte Zuschnittelement 60 als
separates Element ausgebildet ist. Bei gleicher Materi-
alwahl ist es jedoch auch möglich, das dritte Zuschnitt-
element 60 einstückig mit dem zweiten Zuschnittelement
58 auszubilden.
[0024] Die beschriebene Faltschachtel wie auch der
Zuschnitt zur Herstellung der beschriebenen Verpak-
kung besteht üblicherweise aus Karton, Papier oder
Kunststoff oder einer Kombination davon. Auch andere
geeignete Materialien sind denkbar.

Patentansprüche

1. Faltschachtel zur Aufbewahrung und dosierten Ab-
gabe von Waren umfassend ein Außenschachtelteil
(12) und ein Innenschachtelteil (14), wobei das Au-
ßenschachtelteil (12) und das Innenschachtelteil
(14) verschiebbar zueinander angeordnet sind, der-
art, dass bei einem Verschieben des Innenschach-
telteils (14) relativ zum Außenschachtelteil (12) min-
destens eine Öffnung (48) in einer Innenbodenwand
(36) des Innenschachtelteils (14) mit mindestens ei-
ner Öffnung (26) in einer Außenbodenwand (16) des
Außenschachtelteils (12) zumindest teilweise unter
Bildung einer Abgabeöffnung für die dosierte Abga-
be von Waren zur Deckung kommt und das Ver-
schieben des Innenschachtelteils (14) relativ zum
Außenschachtelteil (12) entgegen einer Federkraft
erfolgt,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außenschachtelteil (12) und das Innen-
schachtelteil (14) einen gemeinsamen Aufnahme-
raum (62) für die aufzubewahrenden Waren ausbil-
den und in einem gemeinsamen Eckbereich (64) ge-
lenkig miteinander verbunden sind.

2. Faltschachtel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außenschachtelteil (12) und das Innen-
schachtelteil (14) mittels einer an einer Deckelwand
(22) des Außenschachtelteils (12) angelenkten Ver-
bindungslasche (34), die an einer Rückwand (42)
des Innenschachtelteils (14) befestigt ist, verbunden
sind.

3. Faltschachtel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außenschachtelteil (12) und das Innen-
schachtelteil (14) mittels einer Drehgelenkverbin-
dung miteinander verbunden sind.

4. Faltschachtel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außenschachtelteil (12) die Außenboden-
wand (16) und die der Außenbodenwand (16) ge-
genüberliegende Deckelwand (22) sowie mit der Au-
ßenbodenwand (16) über Biegelinien (66, 68) ver-
bundene Außenseitenwände (18, 20) und eine
Rückwand (24), die zwischen den Außenseitenwän-
den (18, 20) angeordnet ist, umfasst und das Innen-
schachtelteil (14) die Innenbodenwand (36) sowie
mit der Innenbodenwand (36) über Biegelinien (82,
84) verbundene Innenseitenwände (38, 40) und die
Rückwand (42) umfasst.

5. Faltschachtel nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenseitenwände (38, 40) derart ausge-
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bildet sind, dass sie bei einer maximalen Verschie-
bung des Innenschachtelteils (14) relativ zum Au-
ßenschachtelteil (12) an den Innenseiten der Dek-
kelwand (22) oder einer mit der Deckelwand (22)
verbundenen Klebelasche (78) und der Rückwand
(24) des Außenschachtelteils (12) oder einer mit der
Rückwand (24) verbundenen Klebelasche (28, 30,
32) anliegen und vor Erreichen dieses Zustands so-
wie im nicht-bewegten Zustand der Faltschachtel
(10) nicht an den Innenseiten der Deckelwand (22)
oder der Klebelasche (78) und der Rückwand (24)
des Außenschachtelteils (12) oder den Klebela-
schen (28, 30, 32) anliegen und davon zumindest
teilweise beabstandet sind.

6. Faltschachtel nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenseitenwände (38, 40) im Bereich zwi-
schen der Deckelwand (22) und der Rückwand (24)
des Außenschachtelteils (12) abgerundet ausgebil-
det sind.

7. Faltschachtel nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenseitenwände (38, 40) im Bereich der
Deckelwand (22) des Außenschachtelteils (12) län-
ger ausgebildet sind als in dem mit der Bodenwand
(36) des Innenschachtelteils (14) verbundenen Be-
reich.

8. Faltschachtel nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Außenseitenwände (18, 20) in dem mit der
Deckelwand (22) des Außenschachtelteils (12) ver-
bundenen Bereich länger ausgebildet sind als in dem
mit der Bodenwand (16) des Außenschachtelteils
(12) verbundenen Bereich.

9. Faltschachtel nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Außenseitenwand (18, 20)
an den der Rückwand (24) gegenüberliegenden Sei-
ten mindestens eine Ausbuchtung aufweist.

10. Faltschachtel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Erzielung der Federkraft beziehungsweise
einer Federwirkung mindestens ein biegsames,
streifenartiges Element (50) mit der Innenseite der
Bodenwand (36) des Innenschachtelteils (14) ver-
bunden ist, derart, dass zumindest bei einem Ver-
schieben des Innenschachtelteils (14) relativ zum
Außenschachtelteil (12) ein Ende (92) des streifen-
artigen Elements (50) an einer Innenseite der Rück-
wand (24) des Außenschachtelteils (12) oder einer
Innenseite einer mit der Rückwand (24) verbunde-
nen Kleblasche (28, 32) anliegt und unter Erzeugung

einer der Verschiebung entgegengerichteten Feder-
kraft gebogen wird.

11. Faltschachtel nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das streifenartige Element (50) als separates
Element oder einstückig mit der Innenseite der Bo-
denwand (36) des Innenschachtelteils (14) ausge-
bildet ist.

12. Faltschachtel nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das streifenartige Element (50) aus Papier,
Karton, einem gummiartigen Material oder Kunst-
stoff besteht.

13. Faltschachtel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außenschachtelteil (12) und/oder das In-
nenschachtelteil (14) aus Papier, Karton, Kunststoff
oder einer Kombination dieser Materialen bestehen.

14. Zuschnitt zur Herstellung einer Faltschachtel (10)
zur Aufbewahrung und dosierten Abgabe von Waren
umfassend ein erstes Zuschnittelement (56) zur
Ausbildung eines Außenschachtelteils (12), wobei
das Außenschachtelteil (12) eine Außenbodenwand
(16) und über Biegelinien (66, 68) mit der Außenbo-
denwand (16) verbundene Außenseitenwände (18,
20) sowie eine Dekkelwand (22), die über eine wei-
tere, parallel zu den Biegelinien (66, 68) verlaufende
Biegelinie (74) mit der Außenseitenwand (20) ver-
bunden ist und eine Rückwand (24), die über eine
weitere, senkrecht zu den Biegelinien (66, 68) ver-
laufende Biegelinie (70) mit der Außenseitenwand
(20) verbunden ist, umfasst, und ein zweites Zu-
schnittelement (58) zur Ausbildung eines Innen-
schachtelteils (14), wobei das Innenschachtelteil
(14) eine Innenbodenwand (36) sowie mit der Innen-
bodenwand (36) über Biegelinien (82, 84) verbun-
dene Innenseitenwände (38, 40) und eine Rück-
wand (42), die über eine weitere, senkrecht zu den
Biegelinien (82, 84) verlaufende Biegelinie (88) mit
der Innenseitenwand (38) verbunden ist, umfasst,
und ein drittes Zuschnittelement (60) zur Ausbildung
von mindestens einem streifenartigen Element (50).

15. Zuschnitt nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das dritte Zuschnittelement (60) als separates
Element oder einstückig mit dem zweiten Zuschnit-
telement (58) ausgebildet ist.
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